Antworten Wahlbausteine - Bund Richter und Staatsanwälte

1. Arbeitsbelastung:

Die FDP hat mit ihrem "Nein" zum rot-grünen Landeshaushalt eine "falsche Politik“ für NRW und zu Lasten der  Richter und Staatsanwälte in NRW gestoppt. Trotz sprudelnder Steuereinnahmen und Steuererhöhungen –z.B. Grunderwerbssteuer –hat Rot-Grün Milliarden Euro neuer Schulden für fragwürdige teure Wohltaten auf Pumpin anderen Bereichengemacht, aber die Richter und Staatsanwälte leerausgehen lassen. Während z.B. 2.000 neue Stellen in der übrigen Landes- und insb. Umweltverwaltung geschafften wurden, verordneteman den Richtern und Staatsanwälten entgegen dem Wahlversprechen, „die Justiz angemessen personell auszustatten“ (vgl. nur gegenüber DRB in Heft 2/2010) nicht nur personelle Nullrunden, sondern plante im rot-grünen Haushaltsentwurf 2012 sogar den  Wegfall von acht Stellen bei den Richtern der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Auch sollte es keinen einzigen neuen Mitarbeiter – etwa für die Servicestellen –geben. Personelle Nullrunden waren auch für die Arbeitsgerichtsbarkeit und Verwaltungsgerichtsbarkeit verordnet sowie ein Wegfall von drei Stellen bei den Finanzgerichten zu Gunsten der Sozialgerichtsbarkeit vorgesehen.
Zwei Jahre rot-grüne Justiz- und Haushaltspolitik gehen doppelt zu Lasten der Richter und Staatsanwälte in NRW: heute und für die  Zukunft. Es darf nicht sein, dass Richter und Staatsanwälte nicht nur heute leer ausgehen, sondern die Justiz von morgenfür die anderweitigen rot-grünen Wohltaten auf Pump noch lange  bezahlen bzw. Verzicht üben müssen. Steigende Schulden engen den künftigen Spielraum der Politik spürbar ein: Pro Tag (!) zahlt das Land NRW bereits heute 13 Mio. Euro Zinsen für 140 Mrd. Euro Landesschulden. Allein von einem Tag Zinsersparnis könnten somit etwa 250 neue Richter- und Staatsanwaltsstellen dauerhaft finanziert werden.
Wir werden als FDP im Rahmen ei​ner nachhaltigen Politik und unausweichlicher Konsolidierungs​maßnahmen auf die Schuldenbremse treten, zugleich aber bei der Verteilung der vorhandenen Haushaltsmittel mit Augenmaß endlich wieder richtige politische Schwerpunkte setzen - Justiz, Inneres und Bildung zählen als Kernaufgaben des Staates klar dazu. Nach Ansicht der FDP muss eine Priorität auf die Schaffung neuer Stellen für Richter- und Staatsanwälte zur gezielten Verbesserung der Personalausstattung der  Gerichte und Staatsanwaltschaften gelegt werden.Wir glauben zudem, dass es ineffizient ist, wenn Richter und Staatsanwälte vermehrt Schreib- und Sekretariatsarbeiten aufgrund personell nicht ausreichend ausgestatteter Serviceeinheiten leisten müssen und hier Veränderungen nötig sind. 

2. Angemessene Besoldung:
Es ist eine Frage der Wertschätzung und ein verfassungsrechtliches Gebot, Richter und Staatsanwälte amtsangemessen zu alimentieren.Unser Anspruch als FDP ist es, mit einer umfassenden Initiative „Für eine starke Justiz -jetzt sind Gerichte und Staatsanwaltschaften dran“ für die Richter- und Staatsanwälte in NRW 
· eine amtsangemessene Erhöhung der R-Besoldung, 
· verbesserte Aufstiegschancen durch mehr Beförderungsstellen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften zur Motivation und als Anerkennung für persönlichen Arbeitseinsatz, 
· neue Stellen für Richter- und Staatsanwälte zur Reduzierung der Arbeitsbelastung und zur Beschleunigung von Verfahren sowie
· einen besseren Schutz an Gerichten und Staatsanwaltschaften durch einheitliche Sicherheitsstandards einschließlich fester Sicherheitsschleusen für jedes Gericht 
zu erreichen. Dafür will die FDP u.a. eine klare Priorität zu Gunsten der Justiz im nächsten Haushalt setzen sowie die Dienstrechtsreform zügig zum Erfolg führen. 

Ein Vergleich mit Gehaltsentwicklungen in derAnwaltschaft und Großkanzleien ist legitim, aber zu eindimensional. Die Politik muss bereits die Besoldungsordnung –bzw. gruppenselbst vergleichen, etwa eines Staatsanwaltsmit der eines Kripo- bzw. Polizeibeamten.Seitdem bei der Polizei in NRW richtigerweise die sogenannte zweigeteilte Laufbahn realisiert wurde, sind mittlerweile die Hälfte der 40.000 Polizeibeamtenim gehobenen Dienst von A 9 kommend nach A 11 bis A 13 befördert und entsprechend besoldet.Vor dem Hintergrund, dass die Ausbildung mit Fachhochschulstudium vom Dienstherrn übernommen wird, freie Heilfürsorge neben Stellen- und Polizeizulagen gewährt werden, der Ruhestand mit 60 – 62 erlangt wird und regelmäßig uniformiert der ÖPNV kostenlos für den Arbeitsweg genutzt werden kann, und so effektiv finanziell eine Besoldungsstufe mehr erlangt wird, reiben sich Richter und Staatsanwälte (m/w) in Bes-Gr. R1 mit Spitzennoten nach einem langen und kostenintensiven Studium beim Vergleich der Besoldung zu Recht die Augen. Damit kein Missverständnis aufkommt: Die Polizeibeamten haben einen schwierigen Job und diese Besoldung und Zuwendungen redlich verdient. Aber wir sind als FDP davon überzeugt, dass nunmehr auch die R-Besoldung der Richter und Staatsanwälte in NRW richtigerweise insgesamt angemessen erhöht werden muss. 

3. Nachwuchsförderung:

Die Justiz in NRW ist auf gut qualifizierte und motivierte Mitarbeiter angewiesen. Auch wenn das Land NRW weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber für den hochqualifizierten juristischen Nachwuchs ist, muss es neben günstigen Rahmenbedingungen weitere Anstrengungen unternehmen, um die Attraktivität des Staatsdienstes bzw. der Berufs des Richters- und Staatsanwalts im Wettbewerb um die besten Köpfe  nicht nur langfristig zu erhalten, sondern weiter zu steigern. Die konkrete Ausgestaltung von Karriere- und Zukunftschancen, Rotations- und Fortbildungsspielräumen sowie Besoldungs-, Beförderungs- und Führungsstrukturen sind neben den allgemeinen Arbeitsbedingungen und Familienfreundlichkeit einige wichtige Parameter, um die Attraktivität zu stärken. Die Dienstrechtsreform bietet insoweit große Chancen, wichtige Faktoren zu verankern und ein modernes, flexibles und leistungsorientiertes Dienstrecht zu schaffen,von der auch Richter- und Staatsanwälte profitieren. 
4. Aufwertung der Amtsgerichte und Aufwertung der GL-Stellen bei der StA:

Als Teil der in unserer Antwort zu 2 genannten beabsichtigten umfassenden FDP-Initiative „Für eine starke Justiz - jetzt sind Gerichte und Staatsanwaltschaften dran“wollen wir die Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen bei Richtern- und Staatsanwaltschaften anpacken. Die gezielte Ausweitung von Beförderungsstellen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften (etwa GL-Stellen bei StA und Aufwertung von Amtsgerichten) dient der Anerkennung für persönlichen Arbeitseinsatz und der Motivationsförderung.Dafür will die FDP u.a. eine klare Priorität zu Gunsten der Justiz im nächsten Haushalt setzen und die von Rot/Grün verpasste Chance einer großen Dienstrechtsreform schnell zum Erfolg führen.
5. Unabhängigkeit der Fachgerichtsbarkeiten

An der Eigenständigkeit der Arbeitsgerichtsbarkeit halten wir klar fest.Eine denkbare Zusammenlegung der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit steht derzeit in NRW nicht auf der Agenda. Wir sind als  FDP überzeugt, dass – wo erforderlich - jetzt mit Nachdruck auch eine personelle Stärkung der Fachgerichtsbarkeiten neben der Erhöhung der R-Besoldung sowie der Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten anzugehen ist. 
6. Mitbestimmung:

Die Beteiligungsrechte der Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind auch für die FDP ein hohes Gut. Wir Liberale stehen für eine moderne zeitgemäße Mitbestimmung im öffentlichen Dienst. Es geht darum, durch einen ausgewogenen Rechtsrahmen sicherzustellen, die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben sowie das Wohl der Beschäftigten gleichermaßen durch eine vertrauensvolleZusammenarbeit der Dienststelle und der Personalvertretung zu erreichen. Einen sachlichen Grund für die von Rot/Grün vorgenommene erneute deutliche Ausweitung der Freistellungsregelungen für Personalräte haben wir als FDP vor dem Hintergrund kritisch begleitet, dass vergleichbare Regelungen des Personalvertretungsrechts anderer Länder wie in Rheinland-Pfalz mit einer reinen SPD-Regierung seit langem für sozial ausgewogen erachtet werden. Insoweit kann jeder nur ermuntert werden, die unterschiedlichen Mitbestimmungsregelungen der Länder und des Bundes einmal nebeneinanderzulegen. Die Einführung der Mitbestimmung der Staatsanwälte vor Ort im neuen LPVG fand unsere volle Unterstützung. In Bezug auf das LRiStAG befürworten wir insoweit für Richter und Staatsanwälte einheitliche und ausgewogene Mitbestimmungsrechte.
7. Selbstverwaltung der Justiz:
Die Frage, wie die Justiz als dritte Staatsgewalt im Staatsgefüge künftig organisiert und ausgestaltet sein soll, ist hochaktuell und sehr komplex. Der Entwurf eines Landesgeset​zes zur Selbstverwaltung der Justiz hat der Politik dazu entscheidende Impulse gegeben und – wie Veranstaltungen des DRB dazu - Bewegung in die politische Diskussion gebracht. 

Heute können wir nüchtern sagen, dass der entsprechende Prüfauftrag hierzu im rot-grünen Koalitionsvertrag nicht mehr als warme Worte war. Wer das Geschäft kennt, weiß die verklausulierten Äußerungen des JustizministersKutschatyinsoweit richtig zu deutenden, dass er und sein Ministerium dem Selbstverwaltungsmodell des DRB längst eine Absage erteilthaben.Die Hinhaltetaktik ist unehrlich, denn selbst anderweitige Schritte der Regierungsfraktionen zur Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz, wie dem DRB gegenüber in 2/2010 vollmundig versprochen, gab es nicht. Fakt ist: Rot/Grün hat weder beim Thema „Autonomie der Justiz“, noch bei den Bestrebungen zu einer grundlegenden „Novellierung des Landesrichtergesetzes“ Erfolge vorzuweisen. 

Die FDP sagt ganz klar, dass ein tiefgrei​fender struktureller Systemwechsel in der Dritten Gewalt hin zur Selbstverwaltung der Justiz nur dann Aussicht auf Erfolg haben kann, wenn die angestrebte Autonomie der Justiz von einer breiten politischen Mehrheit getragen wird und  im Ergebnis für die Justiz mit all ihren Richtern und Staatsanwälten, aber auch die Bürger und Unternehmen ein spürbarer Gewinn ist. Dies sieht die FDP derzeit nicht.

Es ist ein Grundpfeiler unseres Rechtsstaats, dass die Justiz unabhängig ist. Darüber, ob dies verlangt, dass sich die Justiz selbst verwalten muss, und welche Grenzen die Verfassung wiederum aus dem Demokratieprinzip fordert, wird intensiv diskutiert.Fest steht, dass die Justiz in NRW und in Deutschland insgesamt bei unseren Bürgern und weltweit dank der ausgezeichneten Arbeit der Richter und Staatsanwälte sowie Mitarbeiter einen hervorragenden Ruf genießt. In anderen europäischen Ländern, in denen sich die Justiz selbst verwaltet, ist dies nicht immer so.
Dass ein Justizverwaltungsrat justizpolitische und personelle Anliegen im Parlament künftig effektiver als ein Justizminister am Kabinettstisch durchzusetzen vermag, erscheint aufgrund meiner langen parlamentarischen Erfahrung fraglich. Als FDP glauben wir, dass es jetzt sinnvoll ist, losgelöst vom Bestreben nach Selbstverwaltung und neben gerichtlichen Verfahren für eine amtsangemessene Besoldung mit vereinter Kraft für eine umfassende Initiative „Für eine starke Justiz - jetzt sind Gerichte und Staatsanwaltschaften dran“nach dem 13. Mai in Düsseldorf „zu lärmen“. 
